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Teil 1

Einführung und Grundlage

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit dem System der abhängigen 
Schöpfungen im Urheberrecht. Im Vordergrund steht die Untersuchung des Norm-
verhältnisses der §§ 16, 23 UrhG und § 24 Abs. 1 UrhG a. F. zueinander am Bei-
spiel von Memen. 

Die Arbeit wurde vor Einführung des Gesetzes zur Anpassung des Urheber-
rechts an die Erfordernisse des deutschen Binnenmarktes1 eingereicht. Die in 
dieser Arbeit verwendeten Gesetzesbezeichnungen bezeichnen sich daher auf die 
Rechtslage vor Inkrafttreten des Gesetzes.

Das am 7. Juni 2021 in Kraft getretene Gesetz weist die Streichung von § 24 UrhG  
(„Freie Benutzung“), die Modifikation und Ergänzung von § 23 UrhG („Be-
arbeitungen und Umgestaltungen“) sowie die Einführung der neuen Vorschrift 
§ 51a UrhG („Karikatur, Parodie und Pastiche“) auf.

Das Gesetz setzt die Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und die 
verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richt-
linien 96/9/EG und 2001/29/EG (DSM-Richtlinie) um. 

Weiter hat der Gesetzgeber das Urteil Pelham u. a. des Europäischen Gerichts-
hofs vom 29. Juli 2019 wesentlich in das neue Gesetz einfließen lassen. In diesem 
Urteil beschäftigte sich der EuGH mit der urheberrechtlichen Zulässigkeit digitaler, 
referenzieller Kunstformen am Beispiel des Musiksamplings, untersuchte mög-
liche Anknüpfungspunkte in der InfoSoc-RL für deren Herleitung und befand – 
infolge einer entsprechenden Vorlagefrage des Bundesgerichtshofs –, dass das im 
deutschen Urheberrecht verankerte Institut der freien Benutzung (§ 24 UrhG a. F.)  
mit dem unionsrechtlichen Rahmen unvereinbar sei.

Mit den Veränderungen durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an 
die Erfordernisse des deutschen Binnenmarktes sind zentrale Vorschriften des Sys-
tems der abhängigen Schöpfungen, anhand derer die urheberrechtliche Zulässigkeit 
von Memen in dieser Arbeit beurteilt wird, modifiziert worden bzw. weggefallen. 

Ungeachtet dessen bleibt die Arbeit zukünftig bei der Auslegung des Urheber-
rechtsgesetzes von Bedeutung:

–	 Der EuGH setzte sich wie zuvor das Bundesverfassungsgericht und der Bundes-
gerichtshof in den Entscheidungen Metall I bis Metall IV in Pelham u. a. erstmals 

	 1	BGBl. 2021 I S. 1204.
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mit der urheberrechtlichen Beurteilung von Remixes auseinander, den popkultu-
rellen Phänomenen des 21. Jahrhunderts. 

	 Die dabei entwickelten Maßstäbe sind auch grundlegend für die Beurteilung der 
urheberrechtlichen Schutzwürdigkeit von Memen. Die in diesem Zusammen-
hang in dieser Arbeit erfolgte Untersuchung von Pelham u. a. und Metall I bis 
Metall IV bleibt relevant. 

–	 § 24 Abs. UrhG a. F. ist nicht ersatzlos weggefallen. 

	 Der in dem Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des 
deutschen Binnenmarktes gewählte Ansatz besteht vielmehr darin, den Re-
gelungsgehalt von § 23  UrhG a. F. zu ergänzen. Wie der Wortlaut von § 23 
Abs. 1 S. 2 UrhG n. F. zeigt, hat der Gesetzgeber das Bearbeitungsrecht um die 
schutzumfangbegrenzende Funktion der freien Benutzung ergänzt. 

	 Vor diesem Hintergrund sind gewonne Erkenntnisse zur Funktionsweise von § 24 
Abs. 1 UrhG im Vergleich zu Schrankenregelungen im europäischen (insbeson-
dere Art. 5 InfoSoc-RL) und nationalen Kontext (§§ 45 ff. UrhG) weiterhin bei 
der Auslegung von § 23 Abs. 1 S. 2 UrhG heranzuziehen. 

–	 Gleiches gilt für die Ausfüllung des Werkbegriffs nach § 2 UrhG aufgrund des 
vormals deklaratorischen Charakters von § 24 UrhG. 

	 Die Vorschrift stellte klar, dass ein in freier Benutzung eines fremden Werkes 
geschaffenes, neues Werk von diesem selbständiges Schutzobjekt des Urheber-
rechts ist. Als immanente Schutzumfangbegrenzung sorgte § 24 Abs. 1 UrhG bei 
transformativen Werknutzungen für ein erhöhtes Maß an Rechtssicherheit. 

–	 Die Frage, ob Elemente vorbestehender Werke herangezogen werden dürfen, um 
Neue zu erzeugen, bleibt unabhängig von der veränderten gesetzlichen Grund-
lage – auch über Deutschlands Grenzen hinaus – relevant. 

	 Wie die Diskussionen im Zusammenhang mit der Urheberrechtsreform gezeigt 
haben, fragen sich Urheber, Verlage, „Netzaktivisten“ und User, ob digitale refe-
renzielle Erzeugnisse wie Meme, Remixes und Mashups ausschließlich fremde 
Rechte verletzen, oder aber ihrerseits urheberrechtlichen Schutz genießen. 

	 Die Gewichtung der Interessen digitaler Kunstschaffender und dem Interesse der 
Allgemeinheit an einem reichen kulturellen und künstlerischen Kreislauf einer-
seits sowie der oftmals wirtschaftlich geprägten Interesse der Urheber anderer-
seits ist Kernbestandteil dieser Arbeit. 
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§ 1 Einleitung

A. Abhängige Schöpfungen und Internet-Meme

I. Wiederverwertung vorbestehender Werke

Es gibt nur wenige Werke, die absolut neu sind. Regelmäßig bauen Urheber2 auf 
fremde Ideen auf und greifen gezielt oder intuitiv auf bereits bestehende Arbei-
ten zurück – etwa durch Übernahme ihres Gedankenkonzepts und verwendete 
Ausdrucksmittel. 

„Die unablässige Verwandlung, das Weiterführen und Wetteifern [von] Werken“3 
ist kein Phänomen des digitalen Zeitalters, sondern reicht lange zurück. Früher 
mussten Künstler jedoch zunächst den Entwurf eines Bildes, den sie modifizieren 
und weiterentwickeln wollten, selbst unter Einsetzung ihres eigenen künstlerischen 
Vermögens zu Papier bringen. Albrecht Dürer etwa übersetzte einen von Andrea 
Mantegnas Kupferstichen, die gemeinhin als Himmelsleiter interpretiert werden, 
in eine Federzeichnung.4 Er modifizierte mithin die Formsprache und ergänzte 
das Werk um eine neue Interpretation. Rubens verfuhr ähnlich mit einem Werk 
Tizians: Er modifizierte Details eines Gemäldes von Adam und Eva.5 

Was in der analogen Welt einer zeitaufwendigen, mühseligen Herstellung be-
durfte, erfolgt heutzutage durch wenige Mausklicks. Die Weiterentwicklung frem-
der Motive wird damit einerseits vereinfacht, andererseits sinkt die Hemmschwelle, 
mit dem Material Dritter zu verfahren. Hinzu kommt, dass das Internet als „kosten
lose[s], globales[s] Publikationsmedium“6 einen zusätzlichen Anreiz setzt, das Er-
gebnis des kreativen Prozesses mit Gleichgesinnten zu teilen. 

An dieser Stelle kommt der für diese Untersuchung relevante Begriff des Re-
Use7 ins Spiel. Die Wiederverwertung fremder Inhalte ist ein beliebtes Stilmittel 
im digitalen Zeitalter und Ausdruck einer neuen, auf rasantem Informationsaus-
tausch basierenden Gesellschaft, die in einen künstlerischen Dialog tritt. Remixe, 
Mashups, Meme und andere digitale referenzielle Kunstformen sind das Resultat 
einer „Demokratisierung der Kreativmittel“8 durch das Internet.9 Sie vermischen 

	 2	Die hier verwendete grammatische Form des Urhebers, Nutzers und Weitere erfasst m / w / d.
	 3	Ullrich, Das Wetteifern der Bilder: Eine Archäologie der Mem-Kultur, abrufbar unter: 
https://​irights.info​ (vollständiger Pfad im LitVZ).
	 4	Ullrich, Das Wetteifern der Bilder: Eine Archäologie der Mem-Kultur, abrufbar unter: 
https://​irights.info​ (vollständiger Pfad im LitVZ).
	 5	Vgl. dazu Sachs, Er wollte ein besserer Tizian sein, abrufbar unter: http://​www.faz.net​ 
(vollständiger Pfad im LitVZ).
	 6	https://juliareda.eu/reda-bericht-erklaert/#parody, Nr. 12: Transformative Nutzung er-
möglichen.
	 7	Klass, ZUM 2016, 801, 801; Pfeifer, ZUM 2016, 805, 805.
	 8	Dreier / Leistner, GRUR 2013, 881, 882.
	 9	Pötzlberger, GRUR 2018, 675, 679.


